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Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich 
über die Untersagung des Betriebes von solitären Tagespflegeeinrichtungen (ohne 

angeschlossene Wohnbetreuung) und der Aufnahme von externen 
Tagespflegegästen in Tagespflegeeinrichtungen, die überwiegend Personen aus 

unterstützenden Wohnformen teilstationär betreuen und pflegen 

Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und S. 2 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG') in Verbindung mit § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Gesetz über den 

öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöDG2) und § 1 Abs. 1 Niedersächsisches 

Verwaltungsverfa hrensgesetz (NVwVfG3) sowie § 35 Satz 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG4) in Ergänzung zur Niedersächsischen 

Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Viruss  folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Der Betrieb von solitären Tagespflegeeinrichtungen (ohne angeschlossene 

Wohnbetreuung) wird untersagt. 

2. Abweichend von Ziffer 1 wird in Tagespflegeeinrichtungen, die überwiegend 

Personen aus unterstützenden Wohnformen teilstationär betreuen und 

pflegen, lediglich die Aufnahme von externen Tagespflegegästen untersagt. 

3. Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist die Notbetreuung in 

Kleingruppen, die auf das notwendige Maß zu begrenzen ist. Diese 

Notbetreuung dient dazu, ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder 

Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, deren Familienangehörige, die im 

Übrigen die Pflege wahrnehmen, in sog. Kritischen Infrastrukturen tätig sind. 

Künftig dürfen zudem im Einzelfall Nutzerinnen und Nutzer der 

Tagespflegeeinrichtungen in die Notbetreuung aufgenommen werden, 

Für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines 

besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche 

Schädigung zur Folge hätte oder 

Die einer ärztlich verordneten Behandlungsstufe 

bedürfen, die nicht durch pflegende Angehörige 

oder den ambulanten Pflegedienst sichergestellt 
werden kann. 

1 1 3 
4. Die Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt 

der Bekanntmachung bis einschließlich zum 24. Mai 
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2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

5. Die Allgemeinverfügung ist gern. § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG 
sofort vollziehbar. 

6. Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Untersagung des 
Betriebes von solitären Tagespflegeeinrichtungen (ohne angeschlossene 
Wohnbetreuung) und der Aufnahme von externen Tagespflegegästen in 
Tagespflegeeinrichtungen, die überwiegend Personen aus unterstützenden 
Wohnformen teilstationär betreuen und pflegen" vom 31.03.2020 sowie die 
„Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich für Reiserückkehrer aus dem 
Ausland zur Beschränkung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und stationären Einrichtungen der Pflege- und 
Eingliederungshilfe" vom 18.04.2020 wird hiermit aufgehoben. 

Begründung:  

Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/Volksrepublik China erstmals die 
Atemwegserkrankung COVID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-
CoV-2 verursacht wird. Die Krankheitsverläufe variieren dabei stark, von symptomlosen 
Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Aktuell 
breitet sich diese Erkrankung auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, aus. 
Inzwischen sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) bestätigt worden. Nach der Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) 
handelt es sich um eine weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und 
ernst zu nehmende Situation. Die weltweite Ausweitung von COVID-19 wurde am 
11.03.2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer Pandemie erklärt. 

Im Landkreis Aurich wurde am 09. März 2020 der erste Corona-Fall bekannt. Seither 
steigt die Anzahl der infizierten Personen im Landkreis Aurich. 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 

soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). 

Der Landkreis Aurich ist die für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 
Abs. 1 S. 2 IfSG i.V.m. § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1S. 1 Nr. 1 NGöGD). 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
Im Landkreis Aurich wurden bereits mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und 
krankheitsgefährdete Personen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert. 

Solitäre Tagespflegeeinrichtungen (ohne angeschlossene Wohnbetreuung) sowie 

Tagespflegeeinrichtungen, die überwiegend Personen aus unterstützenden 
Wohnformen teilstationär betreuen und pflegen, sind gleichermaßen von den 
Auswirkungen der Verbreitung des Coronovirus in besonderer Weise betroffen. Zum 
Schutz der in den Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Personen, aber auch zum 
Schutz des dort tätigen Personal und der Familienangehörigen der in den Einrichtungen 
Betreuten oder Tätigen wird es für erforderlich gehalten, 

dass solitäre Tagespflegeeinrichtungen weiterhin 

geschlossen bleiben. Abweichend hiervon wird es für 
erforderlich gehalten, dass die Aufnahme von externen 
Tages pflegegästen in Tagespflegeeinrichtungen, die 

überwiegend Personen aus unterstützenden Wohnformen 
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teilstationär betreuen und pflegen, zu untersagen. 

Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es weiterhin, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 
zu unterbrechen und das Risiko einzudämmen. Um dies sicherzustellen, sind die 
getroffenen Schutzmaßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen. Ein milderes 
gleich wirksames Mittel zur Erreichung des Zwecks ist nicht ersichtlich. Die dadurch zu 
erreichende Verzögerung des Eintritts von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen ist auch 
dringend erforderlich, um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die 
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber auch für sonstige 
Krankheitsfälle bereit zu halten. Schließlich sind derartige Maßnahmen notwendig, um 
dringend erforderliche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika 
und Impfstoffe zu gewinnen. Die Allgemeinverfügung ist auch angemessen, da sie nicht 
außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebtem Schutz 
höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis 
einschließlich zum 24. Mai 2020. Eine Verlängerung ist möglich. Die 
Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG). 
Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende Wirkung 
haben. 

Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Untersagung des Betriebes 
von solitären Tagespflegeeinrichtungen (ohne angeschlossene Wohnbetreuung) und 
der Aufnahme von externen Tagespflegegästen in Tagespflegeeinrichtungen, die 

überwiegend Personen aus unterstützenden Wohnformen teilstationär betreuen und 

pflegen" vom 31.03.2020 sowie die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich für 
Reiserückkehrer aus dem Ausland zur Beschränkung des Besuchs von Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und stationären Einrichtungen der 
Pflege- und Eingliederungshilfe" vom 18.04.2020 wird hiermit aufgehoben. 

Bekanntmachungshinweis 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben 
(§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG). 

Recht behelfsbelehrun 

Geg& •ese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
gsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben 

M en 

2  Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBI. I S. 1045), 
2  Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) v. 24.03.2006, 
3  Niedersächsisches Vervvaltungsverfahrensgesetz (Nds. VwVfG) v. 24.09.2009 (Nds. GVBI. S.361), 
4  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), 
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LANDKREIS AURICH 

06.05.2020 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

